
Wertvolle GOÄ-Abrechnungstipps 
 

 

Deutlich mehr Geld 

für Ihre ärztlich erbrachte Leistungen im GOÄ- und IGEL-Bereich 

 

Seit mittlerweile 30 Jahre (!) werden unsere ärztlich erbrachten Leistungen 

nach der gültigen GOÄ unverändert honoriert!, d. h. Privatärzte wie auch 

Kassenärzte, die IGeL-Leistungen erbringen, erhalten nach wie vor exakt die 

gleichen Beträge wie 1996!  

 

Warten Sie nicht bis die neue GOÄ in zwei bis drei Jahren tatsächlich in Kraft 

tritt. Verschenken Sie nicht bis dahin Ihr Geld.  

 

Versprechen Sie sich auch nicht zu viel von der neuen GOÄ, denn diese enthält 

gerade einmal eine durchschnittliche „Gehaltserhöhung“ von ca.14 Prozent (!) im 

Vergleich zu 1996. Das ist ein klares Zeichen mangelnder Wertschätzung 

ärztlicher Arbeit. 

 

Seit über 18 Jahren bietet die „ÄGP – Ärztegesellschaft für Gesundheitsmedizin und 

Prävention“ GOÄ-Seminare an, bei denen die Ärzte lernen, optimiert abzurechnen.  

 

Sie erhalten in unserem Vortrag wertvolle, praxisnahe Tipps, wie Sie Ihre GOÄ-

Abrechnung rechtssicher optimieren können – sowohl als niedergelassene Privatärzte 

als auch als Kassenärzte mit IGeL-Leistungen. Unser Ziel ist es, dass Ihre Leistungen 

nicht nur korrekt, sondern auch angemessen und wertschätzend honoriert 

werden. 

 

Lassen Sie sich überraschen! 
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